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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

mit den Empfehlungen des Europäischen Parlaments an die Kommission und den 
Europäischen Auswärtigen Dienst zu den Verhandlungen des Assoziierungsabkommens 
zwischen der EU und Aserbaidschan
(2011/2316(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die laufenden Verhandlungen zwischen der EU und Aserbaidschan über 
das Assoziierungsabkommen,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates zu Aserbaidschan vom 10. Mai 2010, 
in denen er die Verhandlungsleitlinien angenommen hat,

– unter Hinweis auf das Partnerschafts- und Kooperationsabkommen (PKA) zwischen 
Aserbaidschan und der Europäischen Union, das am 1. Juli 1999 in Kraft trat,

– unter Hinweis auf den Aktionsplan Europäische Nachbarschaftspolitik (ENP) vom 
14. November 2006,

– unter Hinweis auf die von den Präsidenten von Armenien, Aserbaidschan und der 
Russischen Föderation am 2. November 2008 in Moskau unterzeichnete Erklärung, 

– unter Hinweis auf die Gemeinsame Erklärung, die auf dem Gipfeltreffen der Östlichen 
Partnerschaft am 7. Mai 2009 in Prag abgegeben wurde,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates für Auswärtige Angelegenheiten vom 
25. Oktober 2010 hinsichtlich der Östlichen Partnerschaft, 

– unter Hinweis auf die Gemeinsame Erklärung zum südlichen Gastransportkorridor, die 
von den Präsidenten von Aserbaidschan und der Kommission am 13. Januar 2011 
unterzeichnet wurde, 

– unter Hinweis auf die Gemeinsame Erklärung, die auf dem Gipfeltreffen der Östlichen 
Partnerschaft vom 29. und 30. September 2011 in Warschau abgegeben wurde,

– unter Hinweis auf seine Entschließung bezüglich Aserbaidschan, insbesondere der vom 
12. Mai 20111,

– unter Hinweis auf den OSZE/BDIMR Abchlussbericht hinsichtlich der Parlamentswahlen 
vom 7. November 2010,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Mai 2010 zu der Notwendigkeit einer EU-
Strategie für den Südkaukasus2,

– unter Hinweis auf die Gemeinsame Mitteilung „Eine neue Antwort auf eine Nachbarschaft 

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0243.
2 ABI. C 161E vom 31.5.2011, S. 136.



PE478.534v01-00 4/7 PR\887381DE.doc

DE

im Wandel“ vom 25. Mai 2011,

– unter Hinweis auf seine Entschließungen zur Überprüfung der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik vom 7. April 20111 (östliche Dimension) und 14. Dezember 20112,

– unter Hinweis auf den am 25. Mai 2011 von der Kommission angenommenen 
Fortschrittsberichts zu Aserbaidschan, 

– unter Hinweis auf den Sonderbericht Nr. 13/2010 des Europäischen Rechnungshofs 
hinsichtlich der Ergebnisse des Europäischen Nachbarschafts- und 
Partnerschaftsinstruments (ENPI) im Südkaukasus,

– gestützt auf Artikel 90 Absatz 4 und Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
(A7-0000/2012),

A. in Erwägung, dass Aserbaidschan eine entscheidende Rolle in der Östlichen Partnerschaft 
der Europäischen Union spielt und das Wirtschaftswachstum in Aserbaidschan in den 
letzten Jahren bemerkenswert war;

B. in Erwägung, dass Aserbaidschan ein wichtiger Energielieferant für die EU geworden ist 
und die EU einen beträchtlichen Energiemarkt für Aserbaidschan darstellt;

C. in Erwägung, dass die Östliche Partnerschaft unter Berücksichtigung der besonderen 
Situation, des beiderseitigen Nutzens und der Ziele der EU und des Partnerlandes den 
politischen Rahmen zu einer Stärkung der bilateralen Beziehungen durch neue 
Assoziierungsabkommen bietet;

D. in Erwägung, dass das Assoziierungsabkommen den entsprechende Rahmen zum 
Vertiefen der Beziehungen darstellt, indem die politische Assoziierung, die wirtschaftliche 
Integration und die rechtliche Annäherung an die EU verbessert und kulturelle 
Beziehungen entwickelt werden;

E. in Erwägung, dass die Europäische Union die Menschenrechte und die Demokratie zum 
zentralen Aspekt der ENP erklärt hat;

F. in Erwägung, dass die aktive Verpflichtung von Aserbaidschan zu gemeinsamen Werten 
und Prinzipien wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, verantwortungsvolle Staatsführung 
und Achtung der Menschenrechte wesentlich ist, damit der Prozess vorangetrieben werden 
kann und die Verhandlung und nachfolgende Umsetzung des Assoziierungsabkommens 
sinnvoll sind;

G. in Erwägung, dass das Assoziierungsabkommen den Menschen in Aserbaidschan und der 
Europäischen Union greifbare Vorteile bringen soll;

H. in Erwägung, dass ungelöste Konflikte die Stabilität und Entwicklung von Aserbaidschan 
                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0153.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0676.
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und der Region Südkaukasus gefährden; in Erwägung, dass die EU in ihrer Gemeinsamen 
Mitteilung „Eine neue Antwort auf eine Nachbarschaft im Wandel“ ihre Bestrebungen 
zum Ausdruck gebracht hat, aktiver auf eine Lösung des Konflikts im Südkaukasus 
hinzuarbeiten; 

I. in Erwägung, dass die Wahl von Aserbaidschan in den Sicherheitsrat der Vereinten 
Nationen für den Zeitraum 2012-2013 eine gute Gelegenheit darstellt, die Politik dieses 
Landes mit den Erklärungen zur Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) der 
EU weiter abzusprechen und anzugleichen;

1. richtet folgende Empfehlungen an den Rat, die Kommission und den Europäischen 
Auswärtigen Dienst:

a) sicherzustellen, dass das Assoziierungsabkommen einen umfassenden und 
vorausschauenden Rahmen für die zukünftige Entwicklung der Beziehungen mit 
Aserbaidschan darstellt, dass es die politische Annäherung verbessert und die Beziehung 
reflektiert, die die Europäische Union und Aserbaidschan entwickeln wollen;

b) in das Assoziierungsabkommen Klauseln und Ziele zum Schutz und der Förderung der 
Menschenrechte aufzunehmen, die die Prinzipien und Rechte aus der Verfassung von 
Aserbaidschan und die höchsten internationalen und europäischen Standards 
widerspiegeln, wobei es sich so umfassend wie möglich auf die Rahmenbedingungen des 
Europäischen Rates und der OSZE stützen soll; sicherzustellen, dass die Verhandlungen 
die Notwendigkeit, die Rechte und Lebensumstände der Binnenvertriebenen zu schützen, 
in vollem Umfang berücksichtigen; 

c) im Assoziierungsabkommen die Wichtigkeit zu unterstreichen, fundamentale Rechte und 
Freiheiten der Bürger, die Entwicklung der Zivilgesellschaft, die Rechtsstaatlichkeit, den 
kontinuierlichen Kampf gegen Korruption, den politischen Pluralismus und die 
Unabhängigkeit der Medien und der Justiz zu garantieren;

d) die Ziele des Assoziierungsabkommens in Einklang zu bringen mit der Gemeinsamen 
Mitteilung „Eine neue Antwort auf eine Nachbarschaft im Wandel“, wobei es den 
Organisationen der Zivilgesellschaft in Aserbaidschan ermöglicht werden soll, dies intern zu 
überwachen und sicherzustellen, dass die Regierung für ihre Reformen und Verpflichtungen 
stärker zur Verantwortung gezogen wird;

e) sicherzustellen, dass das Assoziierungsabkommen mit den Grundsätzen des 
Völkerrechts – insbesondere Gewaltverzicht, Selbstbestimmung und territoriale 
Integrität – übereinstimmt und dass das Abkommen nach seiner Unterzeichnung für den 
gesamten Staat Aserbaidschan gilt; 

f) die Konfliktlösungskapazität der Europäischen Union zu stärken, insbesondere durch die 
Unterstützung der Minsker OSZE-Gruppe, und den Weg für eine Umsetzung der 
vertrauensbildenden Maßnahmen, wie sie von den Präsidenten von Aserbaidschan und 
Armenien vereinbart wurden, frei zu machen; 

g) die Notwendigkeit zu unterstreichen, das Assoziierungsabkommen als Plattform zur 
Förderung regionaler Synergien und Kooperation durch die Schaffung gleicher 
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Wettbewerbsbedingungen für alle drei Länder des südlichen Kaukasus zu nutzen;

h) sicherzustellen, dass der Teil des Assoziierungsabkommens, der den Handel betrifft, in ein 
tief greifendes und umfassendes Freihandelsabkommen umgewandelt werden kann, sobald 
Aserbaidschan alle erforderlichen Bedingungen erfüllt, einschließlich des Beitritts zur 
WTO; mit diesem Ziel im Blick die notwendige technische Unterstützung zu bieten, um 
Aserbaidschan auf die Verhandlungen vorzubereiten und die Umsetzung der erforderlichen 
Reformen zu fördern;

i) Aserbaidschan aufzufordern, das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs zu 
unterzeichnen und zu ratifizieren;

j) schnelle Verhandlungen zu Visumserleichterungen und Rückübernahmeabkommen 
sicherzustellen, damit direkte persönliche Kontakte gefördert und die Mobilität von 
Jugendlichen und Studenten als Priorität behandelt werden; den Kampf gegen illegale 
Immigration zu unterstützen; sicherzustellen, dass die Asylbestimmungen in vollem 
Umfang mit den internationalen Verpflichtungen und EU-Standards übereinstimmen, 
insbesondere im Bereich der Menschenrechte;

k) umfassende sektorbezogene Zusammenarbeit zwischen der EU und Aserbaidschan zu 
fördern; insbesondere die Vorteile von ordnungspolitischer Konvergenz zu erklären und 
diese zu fördern;

l) Transparenz bei der Verwaltung der öffentlichen Finanzen zu steigern und die 
Rechtsvorschriften über das öffentliche Auftragswesen zu verbessern, um signifikant zu 
verantwortungsvoller Regierungsführung und transparenter Entscheidungsfindung 
beizutragen;

m) die erforderlichen Schritte zur Aufnahme von Bestimmungen in das 
Assoziierungsabkommen zu ergreifen, die Aserbaidschan als wirkungsvolles Instrument zur 
Förderung der europäischen Integration in allen Bereichen ermöglichen, an Programmen 
und Einrichtungen der Gemeinschaft teilzunehmen;

n) die Notwendigkeit einer nachhaltigen Wirtschaft zu unterstreichen, insbesondere durch die 
Verbesserung der Diversifizierung; größere Offenheit und Transparenz im Energiesektor zu 
fördern und sicherzustellen, dass dessen Entwicklung die internationalen Umweltstandards 
erfüllt; die Entwicklung eines Marktes für erneuerbare Energien zu unterstützen;

o) in das Assoziierungsabkommen eine starke parlamentarische Dimension aufzunehmen, die 
die vollständige Einbeziehung des Milli Mejlis und des Europäischen Parlaments 
ermöglicht; 

p) das Europäische Parlament vollständig in die Umsetzung und Überwachung des 
Assoziierungsabkommens einzubeziehen; klare Zielvorgaben für die Umsetzung des 
Assoziierungsabkommens festzulegen und Überwachungsmechanismen, einschließlich der 
regelmäßigen Berichterstattung an das Europäische Parlament, bereitzustellen;

q) Aserbaidschan gezieltere technische Hilfe zur Verfügung zu stellen, damit gewährleistet ist, 
dass es die Verpflichtungen erfüllen kann, die sich aus den Verhandlungen über das 
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Assoziierungsabkommen und dessen vollständiger Umsetzung ergeben, indem die 
umfassenden Programme der Europäischen Union für den Aufbau von Institutionen weiter 
aufgelegt werden;

r) das EU-Verhandlungsteam zu ermutigen, die Zusammenarbeit mit dem Europäischen 
Parlament fortzusetzen und eine ständige Rückmeldung unterstützt durch Dokumentation zu 
den Fortschritten gemäß Artikel 218 Absatz 10 AEUV zu geben, wonach das Parlament in 
allen Phasen des Verfahrens unverzüglich und umfassend unterrichtet wird;

2. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung mit den Empfehlungen des 
Europäischen Parlaments dem Rat, der Kommission und dem Europäischen Auswärtigen 
Dienst sowie Aserbaidschan zu übermitteln.


